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zu lassen und entsprechende Weisungen zu er
teilen. (Die Rechte und Pflichten der Staatlichen 
Güteinspektion sind in der Verordnung vom 
8. September I960 über die Staatliche Güteinspek
tion des Handels [GBl. I S. 524] geregelt),

16. den Großhandelsgesellschaften Weisungen zur Ver* 
meidung von Warenverlusten, insbesondere durch 
Bruch, Schwund und Verderb, zu erteilen,

17. den Großhandelsgesellschaften Weisungen zur 
Durchführung des Dispatcherdienstes zu erteilen.

(5) Weisungen, die zu Eingriffen in die effektive 
Warenbereitstellung der Großhandelsgesellschaften füh
ren (insbesondere entsprechend Abs. 4 Ziffern 4, 9 
und 10) und Veränderungen des Versorgungsniveaus ein
zelner Bezirke zur Folge haben können, sind vor Er
teilung mit den Räten der Bezirke zu beraten. Wird 
eine Übereinstimmung nicht erzielt, ist die Entschei
dung des Ministers bzw. seines Beauftragten einzuholen.

(6) Bei Verstößen der Großhandelsgesellschaften 
gegen die von den Hauptdirektoren der Zentralen 
Warenkontore im Rahmen ihrer Befugnisse erteilten 
Weisungen können die Hauptdirektoren der Zentralen

S Warenkontore von den Stellvertretern der Vorsitzenden 
der Räte der Bezirke bzw. Kreise für Handel und Ver
sorgung fordern, daß die Befolgung der Weisungen der 
Hauptdirektoren der Zentralen Warenkontore durch 
gemeinsame Anleitung gesichert wird.

§ 7
Arbeitsweise

(1) Die Zentralen Warenkontore lösen ihre Aufgaben 
in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit mit den Werk
tätigen der Produktion und des Handels, den Massen
organisationen sowie in enger Verbindung mit den 
örtlichen Räten. Sie stützen sich dabei besonders auf 
die bezirklichen und zentralen Fach kollektive und auf 
die Einkaufskollektive der Großhandelsgesellschaften.

(2) Zur Übertragung fortschrittlicher Arbeitsmethoden 
organisieren die Zentralen Warenkontore den Betriebs
vergleich und den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Großhandelsgesellschaften. Sie schaffen Beispiele zur 
Lösung von Schwerpunktaufgaben und sorgen für 
deren breite Anwendung in den Handelsorganen. Sie 
unterstützen die Wettbewerbsbewegung, organisieren 
selbst überbezirkliche Wettbewerbe entsprechend den

; jeweils bestehenden Schwerpunktaufgaben.

(3) Die Zentralen Warenkontore wirken mit bei der 
Auswertung und Durchsetzung von Neuerermethoden 
und Verbesserungsvorschlägen von zentraler Bedeu
tung. Neuerermethoden und Verbesserungsvorschläge 
mit überbezirk-idiem Charakter, deren Anwendung auf 
bestimmte Warenbranchen beschränkt ist, sind von den 
Zentralen Warenkontoren selbständig auszuwerten und 
durchzusetzen.

(4) Die Zentralen Warenkontore lösen die im Rahmen 
der ihnen übertragenen Rechte und Aufgaben auftre
tenden Grundsatzfragen in enger Zusammenarbeit mit 
den Großhandelsgesellschaften und den fachlich zustän
digen wissenschaftlichen Instituten. Sie übermitteln 
Themen Vorschläge zur Verbesserung der gesamten 
Handelstätigkeit einschließlich der sozialistischen Re
konstruktion des Handels und wirken bei der Ausarbei
tung zentraler Grundsatzfragen mit. ,

(5) Zur Verwirklichung der sozialistischen Leitungs
prinzipien sind bei den Zentralen Warenkontoren Bei

räte zu bilden, die die Aufgabe haben, die Hauptdirek
toren in grundsätzlichen Fragen der Tätigkeit der Zen
tralen Warenkontore zu beraten.

§ 8
Struktur- und Stellenplan

Der Struktur- und Stellenplan ist nach den hierfür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und 
zu bestätigen.

§ 9
Leitung der Zentralen Warenkontore

(1) Die Zentralen Warenkontore werden jeweils durch 
einen Hauptdirektor geleitet. Der Hauptdirektor hat sich 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf die kollektive 
Beratung mit den Mitarbeitern der Zentralen Waren
kontore zu stützen und eng mit den gesellschaftlichen 
Organisationen zusammenzuarbeiten.

(2) Stellvertreter des Hauptdirektors ist der Leiter 
eines Sektors.

(3) Die Hauptdirektoren der Zentralen Warenkontore 
sind gegenüber dem Ministerium für Handel und Ver
sorgung rechenschaftspflichtig.

§ 10
Vertretung im Rechts verkeil г

(1) Die Zentralen Warenkontore werden im Rechts
verkehr durch den Hauptdirektor vertreten. Er hat das 
Alleinvertretungsrecht und ist zur Einzelzeichnung 
befugt.

(2) Im Falle der Verhinderung des Hauptdirektors 
werden die Zentralen Warenkontore durch den Stell
vertreter vertreten.

(3) Im Rahmen der ihnen erteilten Vollmachten 
können auch andere Mitarbeiter und andere Personen 
die Zentralen Warenkontore vertreten. Vollmachten 
werden durch den Hauptdirektor schriftlich erteilt.

§ 11
ArbeitsreehtsverhäUnisse

(1) Der Hauptdirektpr und der Stellvertreter werden 
durch den Minister für Handel und Versorgung er* 
nannt und abberufen.

(2) Die übrigen Mitarbeiter der Zentralen Waren- 
fcontore werden durch den Hauptdirektor eingestellt.

Regelung des Arbeitsablaufes
§ 12

Für den Arbeitsablauf und die Regelung der Stellung 
und Pflichten der Mitarbeiter ist nach kollektiver Be
ratung mit den Mitarbeitern der Zentralen Warenkon
tore durch den Hauptdirektor im Einvernehmen mit der 
Betriebsgewerkschaftsleitung eine Arbeitsordnung in 
Kraft zu setzen.

§ 13
Finanzierung

(1) Die finanziellen Mittel werden im Haushalt der 
Republik beim Ministerium für Handel und Versorgung 
veranschlagt.

(2) Die Finanzierung erfolgt
1. aus Einnahmen gemäß Ordnung der Planung des 

Staatshaushaltes,
2. aus dem Staatshaushalt.

(3) Verfügungen über Zahlungsmittel der Zentralen 
Warenkontore bedürfen entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen der Gegenzeichnung durch den Haus
haltsbearbeiter oder seinen Stellvertreter.
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